
        

August 2011  

Das Bundesfinanzministerium plant eine Änderung des Reisekostenrechts. Die 
Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wurden hierzu um Vorschläge gebeten.  
Sicherlich werden nicht alle Punkte, wenn überhaupt, zum Jahresende umgesetzt. 

 

Die Kilometerpauschale soll von 0,30 auf 0,35 EUR erhöht werden 

 

Die Berechnung der 3-Monatsfrist soll vereinfacht und klargestellt werden 

 

Jeder Arbeitnehmer kann nur noch über 1 regelmäßige Arbeitsstätte verfügen. Zudem 
sollen die Regelungen der DHF der Auswärtstätigkeit angeglichen werden. 

 

Der Zuschlag bei der Firmenwagenbesteuerung in Höhe von 0,03% pro Km für den Weg 
Wohnung-Arbeitsstätte soll entfallen 

 

Die Sachbezugswerte für kostenlose Mahlzeiten des Arbeitgebers sollen entfallen 

 

Statt bisher 3 Spesensätze soll es nur noch 2 geben  

Da die meisten Punkte zu Steuermindereinnahmen führen, ist damit zu rechnen, dass eine 
Gegenfinanzierung in diesem Bereich gesucht wird.  

 

Ein Arbeitnehmer kann nur 1 regelmäßige Arbeitsstätte haben. (BFH VI R 55/10, VI R 36/10 und VI R 
58/09) 

 

Die 3-Monatsfrist für den Abzug von Verpflegungspauschalen findet bei einer Fahrtätigkeit keine 
Anwendung (BFH VI R 66/10) 

 

Das BZSt hat eine Aufstellung bzgl. Vorsteuer in anderen EU Staaten herausgegeben. Hierin wird 
dargestellt, bei welchen Leistungen die Geltendmachung von Vorsteuer nicht möglich ist. 

 

Bei Mahlzeitenabzügen über den Sachbezugswerten ist keine Umsatzsteuerpflicht für den 
Differenzbetrag gegeben. (Verfügung der OFD Rheinland vom 30.05.2011) 

 

Die Pauschalsätze bei Umzugskosten wurden zum 1.August 2011 erhöht (BMF IV C 5 - S 
2353/08/10007) 

 

Die Bewertung von Fahrten zwischen Whg. und Arbeitsstätte pauschal mit 0,03% bei 
Firmenwagennutzung wurde bestätigt. (BMF IV C 5 - S 2334/08/10010)  

 

Bei uns am Finanzamt hängt ein Schild: "Geöffnet- wir bitten um Verständnis!" 


